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Datum07.12.2020
Name████

Durchwahl██████▍▊
AktenzeichenIM4-1352-5/1/1

(Bitte bei Antwort angeben)

Ihr  Antrag  auf Aktenauskunft  nach § 1 Absatz 2 LIFG  (u.a.) über fragdenstaat.de;
Brief der Kommunalverbände  bezüglich  Zwangseinweisung  von Quarantäneverwei-
gerern  [#203361]

Anlage
Schreiben  der Kommunalen Landesverbände  vom 9. November  2020

█████████████████

wir nehmen  Bezug auf Ihren  oben genannten Antrag  auf Aktenauskunft  nach § 1 Ab-
satz 2 des Landesinformationsfreiheitsgesetzes  (LIFG)  vom 10. November  2020 und 
übersenden  Ihnen  das erbetene  Schreiben.

Mit  freundlichen  Grüßen

gez.
███


